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Mitglieder-Info Nr. 4/2013 
 

Empfehlungen für Betreuungsbehörden bei der Betreuerauswahl 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

die Mitgliederversammlung der BAGüS hat auf der Sitzung vom 26. bis 28.11.2012 in 
Würzburg beschlossen, die Empfehlungen für Betreuungsbehörden bei der 
Betreuerauswahl abschließend mit den Kommunalen Spitzenverbänden abzustimmen und 
mit diesen zu veröffentlichen. 

Diese abschließende Abstimmung ist nunmehr erfolgt. Ich darf Ihnen daher heute die mit 
dem Deutschen Landkreistag und dem Deutschen Städtetag abgestimmten Empfehlungen 
übersenden. 

Die Empfehlungen werden in Kürze auch auf der Internetseite der BAGüS abrufbar sein. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.: 

Matthias Krömer 
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